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Zusatzversorgungssystemen

Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen
des Beitrittsgebiets (Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz - AAÜG)
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(1) Dieses Gesetz gilt für Ansprüche und Anwartschaften, die aufgrund der Zugehörigkeit zu Zusatz- und
Sonderversorgungssystemen (Versorgungssysteme) im Beitrittsgebiet (§ 18 Absatz 3 Viertes Buch
Sozialgesetzbuch) erworben worden sind. Soweit die Regelungen der Versorgungssysteme einen Verlust der
Anwartschaften bei einem Ausscheiden aus dem Versorgungssystem vor dem Leistungsfall vorsahen, gilt dieser
Verlust als nicht eingetreten.
(2) Zusatzversorgungssysteme sind die in Anlage 1 genannten Systeme.
(3) Sonderversorgungssysteme sind die in Anlage 2 genannten Systeme.

(1) Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem, in denen eine Beschäftigung oder Tätigkeit ausgeübt
worden ist, gelten als Pflichtbeitragszeiten der Rentenversicherung. Auf diese Zeiten sind vom 1.1.1992 an die
Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden, soweit in diesem Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist. Zeiten der Zugehörigkeit zu dem Versorgungssystem nach Anlage 1 Nr. 17 sind Zeiten der
Ausübung eines Tänzerberufes, für die nach dem Ausscheiden aus dem Tänzerberuf eine berufsbezogene
Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen geleistet werden konnte.
(2) Als Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem gelten auch Zeiten, die vor Einführung eines
Versorgungssystems in der Sozialpflichtversicherung oder in der freiwilligen Zusatzrentenversicherung
zurückgelegt worden sind, wenn diese Zeiten, hätte das Versorgungssystem bereits bestanden, in dem
Versorgungssystem zurückgelegt worden wären.
(2a) Als Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem gelten auch Anwartschaftszeiten für eine
Wiedereinbeziehung in das Versorgungssystem. 
(3) Bei Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Zusatzversorgungssystem, für die eine Beitragserstattung erfolgt ist, wird
der in der Sozialpflichtversicherung versicherte Verdienst (§ 256a Absatz 2 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch)
zugrunde gelegt; §§ 6 und 7 sind anzuwenden.
(4) Eine Beitragserstattung liegt nicht vor, wenn sie vom Berechtigten nicht beantragt wurde und die Beiträge unter
treuhänderische Verwaltung gestellt worden sind. Ist über die Auszahlung des treuhänderisch verwalteten
Vermögens noch nicht entschieden, ist der Betrag, der der Summe der verwalteten und im Verhältnis zwei zu eins
auf Deutsche Mark umgestellten Beträge entspricht, dem Bundesamt für Soziale Sicherung zur Verfügung zu
stellen. Das Bundesamt für Soziale Sicherung berücksichtigt diesen Betrag bei der Abrechnung nach 
§ 15 Absatz 4.

§ 5 Pflichtbeitragszeiten

Erster Abschnitt

§ 1 Geltungsbereich

Das Gesetz wurde als Artikel 3 G 826-30-1 vom 25.7.1991 I 1606 (RÜG) vom Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen; das Gesetz wurde am 31.7.1991 verkündet und ist gemäß Artikel 42 Absatz 8 am Tage
nach der Verkündung in Kraft getreten.

Zweiter Abschnitt

§ 6 Art der Überführung in die Rentenversicherung
(1) Den Pflichtbeitragszeiten nach diesem Gesetz ist für jedes Kalenderjahr als Verdienst (§ 256a Absatz 2
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) das erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen höchstens bis zur jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze nach der Anlage 3 zugrunde zu legen. Abweichend von Satz 1 ist während der
Zugehörigkeit zu einem Sonderversorgungssystem nach dem 30.6.1990 bis zum 31.12.1990 der
Betrag von 2.700 Deutsche Mark im Monat, vom 1.1.1991 bis zum 30.6.1991 der Betrag von 
3.000 Deutsche Mark im Monat und vom 1.7.1991 bis zum 31.12.1991 der Betrag von 3.400 Deutsche Mark im
Monat maßgebend. Satz 1 und 2 gilt auch, wenn die Berechnungsgrundlage für das Übergangsgeld nach den
§§ 67 und 68 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder durch andere Träger der Teilhabe am Arbeitsleben nach
den für diese geltenden Vorschriften aus einem Einkommen vor dem 1.7.1990 ermittelt wird.
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(2) Für Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem nach Anlage 1 oder Anlage 2 Nr. 1 bis 3 bis zum 
17.3.1990, in denen eine Beschäftigung oder Tätigkeit ausgeübt wurde als 
1. Mitglied, Kandidat oder Staatssekretär im Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
2. Generalsekretär, Sekretär oder Abteilungsleiter des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands (SED) sowie als Mitarbeiter der Abteilung Sicherheit bis zur Ebene der Sektorenleiter oder als die
jeweiligen Stellvertreter, 
3. Erster oder Zweiter Sekretär der SED-Bezirks- oder Kreisleitung sowie Abteilungs- oder Referatsleiter für
Sicherheit oder Abteilungsleiter für Staat und Recht,
4. Minister, stellvertretender Minister oder stimmberechtigtes Mitglied von Staats- oder Ministerrat oder als ihre
jeweiligen Stellvertreter,
5. Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, Vorsitzender des Staatsrats oder Vorsitzender des Ministerrats
sowie als in diesen Ämtern ernannter Stellvertreter,
6. Staatsanwalt in den für vom Ministerium für Staatssicherheit sowie dem Amt für Nationale Sicherheit
durchzuführenden Ermittlungsverfahren zuständigen Abteilung I der Bezirksstaatsanwaltschaften,
7. Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft der DDR,
8. Mitglied der Bezirks- oder Kreis-Einsatzleitung,
9. Staatsanwalt oder Richter der I-A-Senate, 
ist den Pflichtbeitragszeiten als Verdienst höchstens der jeweilige Betrag der Anlage 5 zugrunde zu legen.
(3) (weggefallen)
(4) Für Zeiten der Zugehörigkeit zu dem Versorgungssystem des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit /
Amtes für Nationale Sicherheit wird neben Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen weiteres im Rahmen der
Ausübung der Tätigkeit bezogenes Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht berücksichtigt. Für Zeiten nach 
Satz 1 wird ein Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nicht berücksichtigt, wenn für denselben Zeitraum
Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland ohne das Beitrittsgebiet zu
berücksichtigen sind. Soweit Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nach § 7 Absatz 1 Satz 2 den
Pflichtbeitragszeiten als Verdienst zugrunde gelegt wird, gelten diese Zeiten als Zeiten der Zugehörigkeit zu dem
Sonderversorgungssystem nach Anlage 2 Nummer 4.
(5) Für Zeiten, für die der Verdienst nicht mehr nachgewiesen werden kann, gelten § 256b Absatz 1 und § 256c
Absatz 1 und 3 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sinngemäß. Der maßgebende Verdienst ist zu
ermitteln, indem der jeweilige, im Falle des § 256c Absatz 3 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch der um
ein Fünftel erhöhte Wert der Anlage 14 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch durch den Faktor der Anlage 10
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch desselben Jahres geteilt wird. Der maßgebende Verdienst ist höchstens
bis zu dem jeweiligen Betrag der Anlage 3, in den Fällen des Absatzes 2 oder 3 höchstens bis zu dem jeweiligen
Betrag, der sich nach Anwendung von Absatz 2 ergibt, und in den Fällen des § 7 höchstens bis zu dem jeweiligen
Betrag der Anlage 6 zu berücksichtigen.
(6) Wird ein Teil des Verdienstes nachgewiesen und der andere Teil glaubhaft gemacht, wird der glaubhaft
gemachte Teil des Verdienstes zu fünf Sechsteln berücksichtigt.
(7) Für die Feststellung des berücksichtigungsfähigen Verdienstes sind die Pflichtbeitragszeiten dem
Versorgungssystem zuzuordnen, in dem sie zurückgelegt worden sind. Dies gilt auch, soweit während der
Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem Beiträge zur freiwilligen Zusatzrentenversicherung gezahlt worden sind
oder Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem später in die freiwillige Zusatzrentenversicherung
überführt worden sind.
(8) Für die Zuordnung der Zeiten zur knappschaftlichen Rentenversicherung sind die Vorschriften des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden. Im übrigen werden die Zeiten der allgemeinen Rentenversicherung
zugeordnet.
(9) Die Berechnungsgrundsätze des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sind anzuwenden.

§ 7 Begrenzung des berücksichtigungsfähigen Entgelts

(1) Das während der Zugehörigkeit zu dem Versorgungssystem des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit /
Amtes für Nationale Sicherheit bis zum 17.3.1990 maßgebende Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen wird
höchstens bis zu dem jeweiligen Betrag der Anlage 6 zugrunde gelegt. Satz 1 gilt auch für das während einer
verdeckten Tätigkeit als hauptberuflicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit / Amtes für Nationale
Sicherheit bezogene Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen, wenn während der Zeit der verdeckten Tätigkeit eine
Zugehörigkeit zu dem Sonderversorgungssystem nach Anlage 2 Nummer 4 nicht bestand.
(2) Hauptberufliche Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit / Amtes für Nationale Sicherheit im Sinne
dieses Gesetzes sind Personen, die als Offiziere der Staatssicherheit im besonderen Einsatz oder in einem Dienst-
oder Arbeitsverhältnis zu dem Ministerium für Staatssicherheit / Amt für Nationale Sicherheit verdeckt tätig gewesen
sind.
(3) Als Zeiten der Zugehörigkeit zum Versorgungssystem des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit / Amtes
für Nationale Sicherheit oder als Zeiten einer Tätigkeit als hauptberuflicher Mitarbeiter des ehemaligen Ministeriums
für Staatssicherheit / Amtes für Nationale Sicherheit gelten auch Zeiten der Tätigkeit im Staatssekretariat für
Staatssicherheit des Ministeriums des Innern, nicht jedoch Zeiten der vorübergehenden Zuordnung der Deutschen
Grenzpolizei, der Transportpolizei und der Volkspolizei-Bereitschaften zum Ministerium für Staatssicherheit oder
zum Staatssekretariat für Staatssicherheit des Ministeriums des Innern.
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(1) Der vor der Überführung der Ansprüche und Anwartschaften zuständige Versorgungsträger hat dem für die
Feststellung der Leistungen zuständigen Träger der Rentenversicherung unverzüglich die Daten mitzuteilen, die zur
Durchführung der Versicherung und zur Feststellung der Leistungen aus der Rentenversicherung erforderlich
sind. Dazu gehört auch das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen des Berechtigten oder der
Person, von der sich die Berechtigung ableitet. Für Zeiten, die ohne Zugehörigkeit zu einem
Sonderversorgungssystem im Ausweis für Arbeit- und Sozialversicherung einzutragen gewesen wären, ist dem für
die Feststellung der Leistungen zuständigen Träger der Rentenversicherung getrennt für jedes Kalenderjahr für die
Anwendung des § 252a Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch die Summe der Arbeitsausfalltage
mitzuteilen; dabei zählen je sieben Kalendertage des Arbeitsausfalls als fünf Arbeitsausfalltage. Der
Versorgungsträger ist berechtigt, die Daten nach Satz 1 auch von Dritten anzufordern. Diese haben dem
Versorgungsträger 
1. über alle Tatsachen, die für die Durchführung der Überführung erforderlich sind, auf Verlangen unverzüglich
Auskunft zu erteilen und
2. auf Verlangen unverzüglich die Unterlagen vorzulegen, aus denen die Tatsachen hervorgehen.
Die Versorgungsträger nach Absatz 4 Nummer 2 und 3 nehmen die Ermittlung der Daten unter Berücksichtigung
der bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik vorhandenen Daten vor. Satz 6 gilt auch für den Versorgungsträger nach
Absatz 4 Nummer 1, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Berechtigte oder die Person, von
der sich die Berechtigung ableitet, zu dem in § 7 Absatz 2 genannten Personenkreis gehört.
(2) Der Versorgungsträger hat dem für die Feststellung der Leistungen zuständigen Träger der Rentenversicherung
das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen oder die Daten mitzuteilen, die sich nach Anwendung
von §§ 6 Absatz 2 und 3 sowie 7 ergeben.
(3) Der Versorgungsträger hat dem Berechtigten den Inhalt der Mitteilung nach Absatz 2 durch Bescheid
bekanntzugeben. Die Vorschriften des Dritten Abschnitts des Ersten Kapitels des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch sind anzuwenden.
(4) Versorgungsträger sind
1. die Deutsche Rentenversicherung Bund für die Zusatzversorgungssysteme der Anlage 1 Nummer 1 bis 27 und
2. die Funktionsnachfolger gemäß Artikel 13 des Einigungsvertrages für die Sonderversorgungssysteme der 
Anlage 2.
3. (weggefallen)
(5) Der für die Feststellung der Leistungen zuständige Träger der Rentenversicherung ist für die Erfüllung der
Aufgaben der Rentenversicherung zuständig. Er ist an den Bescheid des Versorgungsträgers gebunden.
(6) Die Versorgungsträger sind berechtigt, untereinander Vereinbarungen über die Durchführung von Aufgaben
nach diesem Gesetz zu treffen, soweit hierdurch nicht eine andere Zuordnung der aufgrund der Überführung
entstehenden Aufwendungen erfolgt. Für Personen mit in die Rentenversicherung überführten Anwartschaften
gelten für die Durchführung der Versicherung und die Feststellung von Leistungen unbeschadet der Zuständigkeit
nach Absatz 5 Satz 1 die Vorschriften des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch. § 126 Absatz 1 Satz 4 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in der Fassung des Zweiten
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2002 (BGBl. I S. 4621) ist bei
Rentenbeginn bis zum 31.12.1993 mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Feststellung der Leistungen die
Deutsche Rentenversicherung Bund zuständig ist. Ist bei Personen mit in die Rentenversicherung überführten
Ansprüchen die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der knappschaftlichen
Rentenversicherung für die Feststellung von Leistungen zuständig, stellt sie für die Deutsche
Rentenversicherung Bund auch die sich aus der Überführung der Ansprüche ergebenden Leistungen oder
Leistungsteile fest; im übrigen ist die Deutsche Rentenversicherung Bund berechtigt, mit anderen Trägern der
Rentenversicherung Vereinbarungen über die Durchführung der Versicherung und die Feststellung von Leistungen
zu treffen. Leistungen oder Leistungsteile, die auf in die Rentenversicherung überführten Ansprüchen oder
Anwartschaften beruhen, sind auch dann Aufwendungen im Sinne des § 15, wenn sie aufgrund der Sätze 2 bis 4
von einem anderen Träger der Rentenversicherung für die Deutsche Rentenversicherung Bund festgestellt oder
ausgezahlt werden.
(7) Stehen für die Durchführung der Neuberechnung nach § 307c des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Unterlagen nicht oder nicht vollständig zur Verfügung und erklärt der Berechtigte glaubhaft, dass auch er über
Unterlagen nicht verfügt und diese auch nicht beschaffen kann, ist von dem Vorbringen des Berechtigten über Art
und Dauer der ausgeübten Beschäftigung sowie über den Bereich, in dem die Beschäftigung ausgeübt
worden ist, auszugehen, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte vor, dass dieses nicht zutrifft. § 6 Absatz 5 und 6 ist
nur anzuwenden, soweit ein Verdienst nicht auf andere Weise festgestellt werden kann.
(8) Liegen dem Versorgungsträger Anhaltspunkte dafür vor, dass der Berechtigte oder die Person, von der sich die
Berechtigung ableitet, nicht nur Zeiten der Zugehörigkeit zum Versorgungssystem hat, teilt er dies und den
entsprechenden Zeitraum dem Rentenversicherungsträger mit. Er übermittelt diesem auch die ihm zur Verfügung
stehenden Unterlagen, die zur Feststellung nicht in einem Versorgungssystem zurückgelegter
rentenrechtlicher Zeiten erforderlich sind.

§ 8 Verfahren zur Mitteilung der Überführungsdaten
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Zusatzversorgungssysteme nach Anlage 1 zum Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)

Zusatzversorgungs-
systemnummer
1

2

3

4

Zusätzliche Altersversorgung der technischen Intelligenz, eingeführt mit Wirkung vom 
17.8.1950

Zusätzliche Altersversorgung der Generaldirektoren der zentral geleiteten Kombinate und
ihnen gleichgestellten Leiter zentral geleiteter Wirtschaftsorganisationen, eingeführt mit
Wirkung vom 1.1.1986

Zusätzliche Altersversorgung für verdienstvolle Vorsitzende von
Produktionsgenossenschaften und Leiter kooperativer Einrichtungen der Landwirtschaft,
eingeführt mit Wirkung vom 1.1.1988

Altersversorgung der Intelligenz an wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und
medizinischen Einrichtungen, eingeführt mit Wirkung vom 12.7.1951

Altersversorgung der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin und der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, eingeführt
mit Wirkung vom 1.8.1951 beziehungsweise 1.1.1952

Altersversorgung der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und anderer Hochschulkader in
konfessionellen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, eingeführt mit Wirkung
vom 1.1.1979

Freiwillige zusätzliche Versorgung für Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und andere
Hochschulkader in konfessionellen Einrichtungen des Gesundheitsund Sozialwesens,
eingeführt mit Wirkung vom 1.7.1988

Freiwillige zusätzliche Versorgung für Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und andere
Hochschulkader in staatlichen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens
einschließlich der Apotheker in privaten Apotheken, eingeführt mit Wirkung vom 1.7.1988

Altersversorgung der Ärzte und Zahnärzte in eigener Praxis, eingeführt mit Wirkung vom 
1.1.1959

Altersversorgung der Ärzte und Zahnärzte in privaten Einrichtungen des
Gesundheitswesens, eingeführt mit Wirkung vom 1.1.1959

Freiwillige zusätzliche Versorgung für Tierärzte und andere Hochschulkader in
Einrichtungen des staatlichen Veterinärwesens, eingeführt mit Wirkung vom 1.7.1988

Altersversorgung der Tierärzte in eigener Praxis, eingeführt mit Wirkung vom
1.1.1959

Zusätzliche Versorgung der künstlerisch Beschäftigten des Rundfunks, Fernsehens,
Filmwesens sowie des Staatszirkus der DDR und des VEB Deutsche Schallplatte, eingeführt
mit Wirkung vom 1.1.1986

Zusätzliche Versorgung der künstlerisch Beschäftigten in Theatern, Orchestern und
staatlichen Ensembles, eingeführt mit Wirkung vom 1.1.1986

Zusätzliche Versorgung für freiberuflich tätige Mitglieder des Schriftstellerverbandes der
DDR, eingeführt mit Wirkung vom 1.1.1988

Zusätzliche Altersversorgung für freischaffende bildende Künstler, eingeführt mit Wirkung
vom 1.1.1989

Zusätzliche Altersversorgung der Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen, eingeführt
mit Wirkung vom 1.9.1976

18 Zusätzliche Versorgung der Pädagogen in Einrichtungen der Volks- und Berufsbildung,
eingeführt mit Wirkung vom 1.9.1976

19 Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter des Staatsapparates,
eingeführt mit Wirkung vom 1.3.1971

20 Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der Gesellschaft für
Sport und Technik, eingeführt mit Wirkung vom 1.8.1973
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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Zusatzversorgungssysteme nach Anlage 1 zum Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)

Zusatzversorgungs-
systemnummer

Sonderversorgungssysteme nach Anlage 2 zum AAÜG

Sonderversorgungs-
systemnummer
1

2

3

Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der DBD, eingeführt
mit Wirkung vom 1.10.1971

Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der NDPD, eingeführt
mit Wirkung vom 1.10.1971

Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der SED / PDS,
eingeführt mit Wirkung vom 1.8.1968

Sonderversorgung der Angehörigen der Nationalen Volksarmee, eingeführt mit Wirkung
vom 1.7.1957

Sonderversorgung der Angehörigen der Deutschen Volkspolizei, der Organe der Feuerwehr
und des Strafvollzuges, eingeführt mit Wirkung vom 1.7.1954

Sonderversorgung der Angehörigen der Zollverwaltung der DDR, eingeführt mit Wirkung
vom 1.11.1970

Sonderversorgung der Angehörigen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) / Amtes für Nationale Sicherheit (AfNS), eingeführt mit Wirkung vom 1.3.1953

4
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21 Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter gesellschaftlicher
Organisationen, eingeführt mit Wirkung vom 1.1.1976, für hauptamtliche Mitarbeiter der
Nationalen Front ab 1.1.1972

Freiwillige zusätzliche Funktionärsunterstützung für hauptamtliche Mitarbeiter der
Gewerkschaft FDGB, eingeführt mit Wirkung ab 1.4.1971

22

23 Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der LDPD, eingeführt
mit Wirkung vom 1.10.1971

24 Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der CDU, eingeführt
mit Wirkung vom 1.10.1971

25

26

27
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